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Betreff 
 
Beschluss zum Ausbau  "Neue Straße" in Flessau 
 
 
Beschlusstext: 
 
Der Stadtrat beschließt den Ausbau der „Neuen Straße“ in Flessau in 2 Teilbereichen. 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
 
Das Bauvorhaben „Ausbau der Neuen Straße“ verbindet die wichtigen gemeindlichen, 
sozialen und privaten Einrichtungen in der Ortslage Flessau. Die bezeichnete Straße beginnt 
im südlichen Teil an der bereits ausgebauten Straße „Am Bahnhof“ und endet im nördlichen 
Teil mit dem Anschluß an die Landesstraße L13. 

Das Bauvorhaben wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Der erste Abschnitt umfasst die 
Strecke vom Kreuzungsbereich „Straße Am Bahnhof“ an der Grundschule bis zur Kreuzung 
gegenüber dem integrativen Kindergarten der Lebenshilfe. Der zweite Bauabschnitt umfasst 
den restlichen Bereich von der Kreuzung bis zur Landesstraße L13. 

Im 1.Bauabschnitt erfolgt ein grundhafter Ausbau, der u.a. die Straße, den Gehweg und die 
Straßenbeleuchtung umfasst. Der WVSO erneuert die Trinkwasser- und Abwasserleitungen.  

Der 2.Bauabschnitt wird als Erschließungsmaßnahme ausgeführt. Hierbei werden der 
vorhandene Gehweg zurückgebaut, die Straßenbeleuchtung bleibt erhalten und der 
unbefestigte Teil der Straße wird grundhaft ohne Verlegung eines Regenwasserkanals 
ausgebaut. Die Entwässerung der Straße erfolgt über eine einseitige Mulde. In diesem 
Bauabschnitt verlegt der WVSO neue Abwasserleitungen. 

 



 
 
 



Empfehlung der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat, dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
Die Gesamtmaßnahme wird vom Amt für Landwirtschaft,Flurneuordnung und Forsten 
Altmark mit 75% in Höhe von 350.000 EUR gefördert.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Übersichtsplan 
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